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Bekanntmachung 

Einleitung eines Verfahrens „Düsseldorfer Straße/Lehnerstraße – X 1“  

(Verfahrensbezeichnung: X 1/IV)“ zur Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes  

„Düsseldorfer Straße/Lehnerstraße – X 1“ 

vom 28.07.2011 

 

I 

 

Die Oberbürgermeisterin und der Vorsitzende des Planungsausschusses haben durch Dringlichkeitsent-

scheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW am 28.07.2011 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Einleitungsbeschluss 

Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Düs-

seldorfer Straße/Lehnerstraße – X 1 (Verfahrensbezeichnung: X 1/IV)“ zur Änderung des rechtskräftigen 

Bebauungsplanes „Düsseldorfer Straße/Lehnerstraße – X 1“ vom 28.09.1990 bzw. 29.11.1991; der Be-

reich ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan gekennzeichnet. 

Sicherung der Planung 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet der vorgesehenen Bebauungsplanände-

rung ist gemäß § 15 BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung 

durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. 

 

II 

 

Der vorgesehene Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplanes ist im beigefügten Übersichtsplan ge-

kennzeichnet. 



 

 
 
 

372 
 

 
 
 

III 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungsverord-

nung (BekanntmVO), öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) diese Beschlüsse sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) die Oberbürgermeisterin hat die Beschlüsse des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher  

gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 28.07.2011 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 
 D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
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Geodaten-
Service

Angefertigt durch : Herr Schwoll      Juli 2011

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Bebauungsplan
"  Düsseldorfer Straße / Lehnerstraße - X1 
( Verfahrensbezeichnung : X1/ IV ) "

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
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